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Anmerkung: 
 
Die Personen- und Ämterbezeichungen in dieser Verordnung gelten, soweit aus den Bestimmun-
gen selbst nicht etwas anderes hervorgeht, für Personen beiderlei Geschlechts. 
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Der Gemeinderat Gerzensee erlässt, gestützt auf Art. 50.1 und 3 des kantonalen Gemeindegeset-
zes (GG) vom 16. März 1998, folgende Verordnung über die Benützung sowie die Gebühren aus 
der Benützung des Schulbusses: 
 

Schulbusverordnung 
 
I. Gesetzliche Grundlagen  
 
Verantwortung Art. 1  Grundsätzlich liegt der Schulweg im Verantwortungsbereich der Erziehungs-

berechtigten. Die Erziehungsberechtigten entscheiden, wie ihr Kind den Schulweg 
zurücklegen soll. Das Gemeindewesen hat nur dann geeignete Massnahmen zu er-
greifen, wenn der Schulweg für einzelne Schülerinnen und Schüler (SuS) unzumut-
bar ist. 

 
 
Zumutbarkeit Art. 2  

1 
Gemäss Art. 19 und 62 der Bundesverfassung ist der Grundschulunterricht 

an den öffentlichen Schulen unentgeltlich. Daraus wird abgeleitet, dass die SuS in 
ihren Wohngemeinden nicht nur Anspruch auf unentgeltlichen Unterricht haben, 
sondern auch, dass der Schulweg für sie keine unzumutbare Erschwerung des 
Schulbesuches bedeutet. Ist der Schulweg für die SuS zu weit, zu mühsam oder mit 
unzumutbaren Gefahren verbunden, hat die Gemeinde Abhilfe zu schaffen. 

 
 2 

Die Zumutbarkeit eines Schulweges beurteilt sich im Wesentlichen nach der Per-
son der SuS, der Art des Schulweges und der Gefährlichkeit des Weges. Können 
SuS gem. Art. 1 Bst b) den Schulweg nicht selber zurücklegen, ist die Gemeinde für 
den Transport der SuS verantwortlich. 

 
 
Organisation Art. 3  Der Gemeinderat Gerzensee beauftragt die Bildungskommission der Schule 

Region Gerzensee mit der Organisation aller Belange des Schulbusses. Die Bil-
dungskommission delegiert die Organisation des Schulbusses an die Schulleitung 
der Schule Region Gerzensee. Die Schulleitung handelt nach den Rahmenbedin-
gungen dieser durch den Gemeinderat Gerzensee verabschiedeten Verordnung. 

 
 
II. Allgemeines  
 
Schulbus Art. 4  Die Gemeinde Gerzensee organisiert und betreibt für sich und die Nachbar-

gemeinden Kirchdorf, Mühledorf und Noflen einen Schulbusbetrieb für die Schule 
Region Gerzensee. 

 
 
Finanzierung Art. 5  Die Gemeinde Gerzensee finanziert die Fahrzeugbeschaffung und regelt die 

Kostenaufteilung des Schulbusbetriebes mit den anderen Gemeinden ausserhalb 
dieser Verordnung. 

 
 
Schulbusfahrer Art. 6  Die Schulbusfahrten werden von einem von der Gemeinde angestellten 

Schulbusfahrer durchgeführt. Die Gemeinde ist für dessen ordnungsgemässe Aus-
bildung besorgt. 
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Versicherung Art. 7  Die SuS sind während den Fahrten durch die Gemeinde versichert. 
 
 
Transport Art. 8  SuS vom Kindergarten bis und mit 3. Primarklasse werden mit dem Schulbus 

transportiert. 
 
 
Platzzahl Art. 9  

1 
Die Platzzahl im Schulbus ist auf 16 Kinder beschränkt. 

 
 

2 
Sind freie Plätze vorhanden, können ältere SuS der 4. bis 9. Klasse, den Schulbus 

gegen Bezahlung ebenfalls benützen. Jüngere SuS erhalten dabei den Vorzug vor 
Älteren. 

 
 
Fahrzeiten Art. 10  Die Gemeinden finanzieren für die fahrberechtigten Kinder Fahrten zur 

Schule am Morgen (Montag – Freitag), nach Hause am Mittag (Montag – Freitag), 
sowie zur Schule nach dem Mittag und nach Hause nach der 2. Nachmittagslektion. 

 
 
III. Busbetrieb für Schulzwecke  
 
Fahrplan Art. 11  

1 
Der Schulbus fährt nach einem von der Schulleitung festgelegten Fahrplan. 

Die jeweiligen Haltestellen ergeben sich aus der separaten Planskizze. In Bezug auf 
die Fahrzeiten wird auf den separaten Fahrplan verwiesen. 

 
 

2 
Der Schulbus wird während den Schulferien und den schulfreien Tagen nicht ge-

führt. 
 
 
Haltestellen Art. 12  Der Schulbus fährt die Haltestellen gemäss Fahrplan „auf Verlangen“ an und 

nimmt die wartenden SuS mit. Auf zu spät kommende SuS wird keine Rücksicht ge-
nommen. 

 
 
Anweisungen Art. 13  Die SuS haben den Anweisungen des Busfahrers/der Busfahrerin Folge zu 

leisten. 
 
 
Haftung Art. 14  Bei mutwilliger Sachbeschädigung haftet der/die Verursacher/in. 
 
 

Verwarnung Art. 15  Die Schulleitung kann den Busbetrieb störende SuS verwarnen und ihnen 
für den Wiederholungsfall ein befristetes oder unbefristetes „Busbenützungsverbot“ 
auferlegen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung eines allfällig 
entrichteten Fahrgeldes. 

 
 
IV. Busbetrieb für andere Zwecke  
 
Andere Zwecke Art. 16  

1 
Ausserhalb des Schulbusbetriebes kann der Schulbus auch für andere 

Zwecke verwendet werden. Die Priorität der Zuteilung für andere Zwecke sieht wie 
folgt aus: 
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1. Andere Zwecke der Schule 
2. Andere Zwecke der Einwohnergemeinden Gerzensee/Kirchdorf/Mühledorf/  

Noflen 
3. weitere Verwendungszwecke und andere Verwendungszwecke (z.B. Kirchge-

meinde Gerzensee + Kirchdorf und ortsansässige Vereine) sind möglich und 
können auf Gesuch hin bewilligt werden (Gesuch muss mind. 1 Monat vorher 
beim Schulsekretariat der Schule Region Gerzensee eingereicht werden). 

 
 
Führerausweis Art. 17  Der Fahrzeuglenker resp. die Fahrzeuglenkerin muss über einen Führer-

ausweis der Kategorie D1 verfügen. 
 
 
Verantwortung Art. 18  Der Fahrzeuglenker resp. die Fahrzeuglenkerin ist verantwortlich dafür, dass 

zusätzlich zum Chauffeur nicht mehr als 14 Erwachsene oder 6 Kinder mit 10 Er-
wachsenen Personen mitgeführt werden. 

 
 
V. Kosten für Schulbusbetrieb  
 
 Art. 19  

1 
Die Eltern der nicht fahrberechtigten Schüler/innen (ab 4. Primarklasse bis 

und mit Abschlussklasse) haben für die Benützung des Schulbusses folgende Kos-
ten zu entrichten: 

 
-  Fr. 1.– pro Einzelfahrt: Bezahlung bar beim Buschauffeur oder mit Fahrtenabon-

nements, welche beim Schulsekretariat für 10 oder 20 Fahrten gelöst werden 
können. Die Billette werden vom Buschauffeur entwertet, verlorene Karten wer-
den nicht ersetzt. 

 
-  Fr. 400.– pro Kind/Schuljahr für ein „Familien-Generalabonnement“, welches zur 

Benutzung des Schulbusses während den Schultagen des ganzen Schuljahres 
für 4 Fahrten pro Schultag bzw. 2 Fahrten am Mittwoch (gemäss Fahrplan An-
hang 2) für ein Kind berechtigt. Das Abonnement ist auf die Familie ausgestellt 
und ist unter den Kindern dieser Familie übertragbar. 

 
-  Fr. 220.– pro Kind/Winterhalbjahr für ein „Familien-Generalabonnement“, wel-

ches zur Benutzung des Schulbusses während den Schultagen des Winterhalb-
jahres von den Herbst- bis zu den Frühlingsferien für 4 Fahrten pro Schultag 
bzw. 2 Fahrten am Mittwoch (gemäss Fahrplan Anhang 2) für ein Kind berech-
tigt. Das Abonnement ist auf die Familie ausgestellt und ist unter den Kindern 
dieser Familie übertragbar. 

 
 

2 
Die Höhe der von den Eltern zu tragenden Kosten wird jährlich vom Bildungsaus-

schuss der Schule Region Gerzensee auf Beginn des neuen Schuljahres überprüft 
und bei Bedarf angepasst. 

 
 

3 
Bei einem allfälligen Ein- oder Austritt während des Schuljahres sind die unter Art. 

19 aufgeführten Ansätze pro Rata massgebend. 

Nicht fahrberechtig-
te Schüler/innen 
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VI. Kosten für andere Zwecke  
 
Entschädigung Art. 20  Die Benützer für andere Zwecke bezahlen der Einwohnergemeinde Gerzen-

see eine Tagesentschädigung von Fr. 200.– (inkl. 100 km) resp. eine Halbtagesent-
schädigung von Fr. 150.– (inkl. 50 km). Für die zusätzlichen Kilometer werden  
Fr. 1.20 / km verrechnet. 

 
 
Bedingung Art. 21  Der Schulbus wird vollbetankt übernommen und nach Gebrauch vollbetankt 

zurückgebracht. 
 
 
VII. Schlussbestimmungen  
 
Anpassungen Art. 22  Haltestellen und Fahrplan werden durch die Schulleitung der Schule Region 

Gerzensee bei Bedarf überprüft und den aktuellen Gegebenheiten (SuS-Zahlen, 
Wohngebiet etc.) angepasst. 

 
 
Reklamationen Art. 23  Reklamationen und Anregungen zum Schulbusbetrieb sind an die Schullei-

tung der Schule Region Gerzensee zu richten. 
 
 
Inkrafttreten Art. 24  Die vorliegende Verordnung tritt mit Beginn des Schuljahres 2014/15, d.h. 

mit Wirkung ab 01. August 2014 in Kraft. Sie wird je nach Bedarf den veränderten 
Bedingungen angepasst. 

 
 
So beraten und angenommen durch den Gemeinderat Gerzensee am 30. Juni 2014. 
 

 Einwohnergemeinde Gerzensee 
 Der Präsident: Der Sekretär: 

 
 

 Stefan Lehmann Erhard Germann 



Anhang I: Haltestellen  
 

 
Schulbushaltestellen 
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Anhang II: Fahrplan  

 


